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ARTIKEL 178 

Vertraulichkeit von Informationen 

Jede Vertragspartei stellt die Vertraulichkeit der über öffentliche Kommunikationsnetze und öffentlich 
zugängliche elektronische Kommunikationsdienste erfolgenden elektronischen Kommunikation und der 
damit verbundenen Verkehrsdaten sicher, ohne den Dienstleistungshandel zu beschränken. 
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